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Allgemeine Verfügungen .
Nr . 27088 . N . Die Ausgabe neuer Reickskassenscheine zu 50 Mark betreffend .

Mit der Ausgabe der auf Grund des Reichsgesetzes vom 30 . April 1874 unter dem 10 . Ja¬
nuar d . I . neu ausgefertigten Reichskassenscheine zu 50 ^ ist in jüngster Zeit begonnen worden

und wird nachstehende , von der Reichsschuldenverwaltung veröffentlichte Beschreibung dieser Scheine

hiermit den Eisenbahndienststellen kund gegeben .

Karlsruhe , den 12 . Mai 1882 .

Generaldirection der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .
Gme 1 in .

Beschreibung
der nach dem Gesetze vom 30 . April 1874 (Reichsgesetzblatt Seite 40 ) unter dem 10 . Januar
1882 neu ausgefertigten

Reichskassenscheine zu 50 Mark .

Die neuen Reichskassenscheine zu Fünfzig Mark sind, 10 Centimeter hoch und 15 Centimeter

breit , in braunem Kupferstichdruck auf Hanfpapier hergestellt , welches mit senkrechten Rippen ver¬

sehen ist und an dem einen Rande einen mit dunkelblauen Pflanzenfasern durchsetzten bläulichen

Streifen enthält . Der Streifen ist besonders auf der Rückseite deutlich erkennbar .
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Die Sch au feite zeigt in einem breiten , mit Blattgewinde verzierten Rahmen auf dunklem ,aus Reichsadlern gebildetem Teppichmuster
1 . rechts eine geflügelte weibliche Gestalt , auf einem Säulenkapitäl sitzend , das Haupt mit

einem Eichenkranz geschmückt , in der linken Hand den Merkurstab , in der rechten eine
Sanduhr haltend , zu Füßen umgeben von Sinnbildern des Ackerbaus und Gewerbfleißes ;

2 . in der Mitte einen an einem querliegenden Stabe befestigten Vorhang mit der Inschrift :
Gesetz vom 30 . April 1874 .

Junfzig Mark .
Berlin den 10 . Januar 1882 .

Reichsschiüdrnvnumttimg.
Sydow Hering Merleker

Michelly
und im Hintergründe die Zahl „ 50 "

;
3 . links einen mit dem Deutschen Reichs Wappen geschmückten Schild .
Der Rahmen enthält in seinem oberen Theile eine Tafel mit der Inschrift :

„KLl6ü8Lä .88LN868bM "
und in dem unteren Theile die Strafandrohung :

Reie1i8 ^ ass6N8oiieine uaeliwaolit oäsr vsrNlselit , oäer vadiASmaelite oder vsrNlselits RsieIi8kL88evse1re !ns
v !s8SQt1iek iv VerktzLr bringt , v !rä naoli § § . 146 bi8 149 äss 8trakA6set2due1i8 vom IS . lilai 1871 dsatrakt ."

Die Rückseite zeigt :
1 . auf der größeren rechten Hälfte in einem Viereck ein stilistrtes Blattmuster mit der Zahl

„50 " und einem flatternden Bande , welches die rothgedruckte Werthbezeichnung „Fünfzig
Mark " enthält ;

2 . auf der kleineren linken Hälfte , ebenfalls in Rothdruck , oben Litera und Nummer des
Scheines , unten den auf den Seiten mit der Zahl „ 50 " und mit guillochirten Feldern
umrahmten Ausfertigungsstempel der Reichsschuldenverwaltung , welcher aus dem Reichsadler
und der Umschrift „ NeielmselruläSnvkrvvulIrmA " besteht .

Berlin , den 1 . April 1882 .

Reichsschuldeuverwaltung .
Zydow . Hering . Merleker . Michelly .

Sonstige Bekanntmachungen
Freikarten .

Personenverkehr .Nr . 26497 . 6 -.V . Die 2. VeränderungSuachweisung
zur Vereinskartentiste vom 1 . MLrz l . I . ist erschienen und
wird den betreffenden Dienststellen k. H . zugehen .

Rr . 26291 . K . Der Tarif silr die Rundreisebillete .
zum Besuche der Rheinuser , Frankreichs und Belgiens
( O .Z . 31 des Verzeichnisses der Rundreise - und Lustfahrt -
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billete vom Mai 1881 ) ist in neuer Auflage erschienen und
den belheiligten diesseitigen Stationen zugegangen .

Eine Preisänderung tritt durch den neuen Tarif
nicht ein .

Nr . 26303 . L . Die Dienststellen werden zur Ver¬
meidung von Anständen darauf aufmerksam gemacht , daß die
Abstempelung von Coupons - und Zettelbilletcn ( auch Cooks -,
Gaze - und Caygill - Billete ) zur Controle über die stattgehabte
Gewährung von Freigepäck ( § . 75 Absatz 4 der Personen -
Erpedikions -Jnstruction ) nicht mit dem sogenannten Durch¬
schlagstempel , sondern mit einem gewöhnlichen Farbstcmpel
zu vollziehen ist .

Das Erpeditions - und Fahrpersonal ist hiernach zu
verständigen .

Nr - 26392 . L . Vom 13 . Mai d . I . an werden
wahrend der Dauer der in Nürnberg stattfindenden Landes -
Industrie - , Gewerbe - und Kunstausstellung Retourbillete
nach Nürnberg mit vierzehntägiger Giltigkeit bei nach¬
stehenden Stationen zu den beigesetzten Preisen ausgegeben :

Schnellzug Gewöhnt. Zug

Baden vi » Mühlacker oder Würz -
II . Kl. II . Kl. III . Kl.

bürg . 32,50 25,40 16,95 ,
Basel vi » Mühlacker oder Würz -

bürg . 48,70 37,90 25,20 ,
Frciburg via Mühlacker oder

Würzburg . 42,40 33,00 21,90 ,
Heidelberg vi » Breiten . . . 30,90 24,00 16,00 ,

„ Jagstfeld . . . 23,50 20,90 13,90 ,
oder Würzburg ,

Karlsruhe vis . Mühlacker oder
Würzburg . . 28,60 22,20 14,80 ,

Kehl vis Mühlacker od. Würzburg 36,60 28,40 18,90 ,
Mannheim vi » Breiten . . . 32,80 25,50 17,00 ,

„ Jagstfeld . . 25,50 22,30 14,90 ,
oder Würzburg ,

Pforzheim vi » Mühlacker . . 25,40 19,70 13,10 .
Dir Billete sind von Carton nach Edmonsvn 'schem

System hergestellt und bestehen aus zwei Abschnitten , von
denen der eine für die Hin - , der andere für die Rückfahrt
bestimmt ist . Die Billete für Schnellzug tragen die Auf¬
schrift „ Giltig für alle Züge " und sind von ledergelber
Farbe mit zinnoberrothem Längestrcifen , jene für gewöhn¬
liche Züge sind für II . Klasse ebenfalls ledergelb , für III .
Klasse weiß .

Die Billete berechtigen zum Aufenthalt auf den den¬
selben aufgedruckten Stationen -

Die Ausgabestatiouen haben das Publikum durch ent¬
sprechenden Schalteranschlag auf diese Vergünstigung auf¬
merksam zu machen .

Nr . 26429 . L . Nach der unter Ziffer 3 ( Seite 34
des internen Personentarifs ) vorgesehenen Bestimmung muß
die für Personen -Ertrazüge zu erhebende Tare mindestens
dem Betrage gleichkommen , welcher sich aus der tarif¬
mäßigen Billettare für die im Ertrazug beförderte Anzahl
Theilnehmer ergibt .

Diese Bestimmung wird , nachdem inzwischen für größere
Gesellschaften und Vereine von mindestens 30 Personen
allgemein eine Ermäßigung von */gtel des Fahrpreises ein¬
geräumt wurde , dahin ergänzt , daß die eben erwähnte Ver¬
günstigung auch bei Beförderung solcher Gesellschaften rc .
mittels Ertrazug berücksichtigt werden soll . Die fragliche
Bestimmung erhält deßhalb folgende Fassung :

„ 3 . Die für Personen - Ertrazüge zu erhebende
„ Taxe muß mindestens dem Betrag gleichkommen ,
„ welcher sich aus der tarifmäßigen Billettare für die
„im Ertrazug beförderte Anzahl Theilnehmer nach
„ Abzug der für Gesellschaften und Vereine von min¬
destens 30 Personen gewährten Ermäßigung von
,//ztel der Taxe ergibt "

Aus Seite 34 des internen Personentariss ist hievon
entsprechende Vormerkung zu machen .

Thier - rc . Beförderung .
Nr . 26293 . 6 . Der Nachtrag I sowie Jnstradirungs -

vorschristen zum Tarif für die Beförderung von Leichen,
Fahrzeugen und lebenden Thieren zwischen Stationen der
Eisenbahndirectionsbezirke Köln , Hannover und Elberfeld
einerseits und Stationen der Eisenbahnen in Elsaß -Loth¬
ringen und der Luxemburgischen Wilhelmsbahn anderseits
vom 1 . April 1881 sind zur Ausgabe gelangt .

Nr - 27038 . li . Zum Tarif für die Beförderung von
Leichen , Fahrzeugen und lebenden Thieren int Badisch -
Pfälzischen Verkehr vom 1 . Januar 1881 ist mit
Giltigkeit vom 15 Mai d . I . der II . Nachtrag , enthaltend
ermäßigte Schnittlaren für Thiertransporte in Wagen¬
ladungen , ausgegeben worden .
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Güterverkehr .
Nr. 25541 . L . Zum Erlaß Nr. 75469 - L. vom 28.

Dezember v . I . (Verordnungs -Blatt Nr . 72) wird erläu¬
ternd bemerkt, daß , wenn in Folge getroffener Verfügung
des Versenders bei erfolgter Annahmeverweigerung des
Adressaten oder aus sonstigen Anlässen ein- und dieselbe
Gütersendung wiederholt angemeldet werden muß , auch
für jede einzelne Anmeldung die tarifmäßige Avisirungs -
gebühr zur Erhebung zu kommen hat und jeweils in die
Empfangscontrole vom laufenden Tag unter Anführung
der Kartirung und des Tages , an welchem letztere in der
Empfangscontrole erscheint, auszunehmen ist.

Nr . 25919 . L . Für den Mitteldeutschen Verbands -
Güterverkehr sind nachstehende Drucksachen mit Giltigkeit
vom 1 . Juni l . I . zur Ausgabe gelangt :

g.. Nachtrag XIV zum Tarishest Nr . 1 ;
d . Nachtrag VII zum Tarifheft Nr. 3 b ;
o . Nachtrag II zum Tarishest Nr . 4 ;
ck. Dienstanweisung Nr . 45 .

Den betreffenden Dienststellen werden die benöthigten
Eremplare k. H . übermittelt .

Nr . 26301 . L Mit Wirkung vom 1 . Mai d . I ist
zum Südwestveutschen Verbandsgütertarif vom 1 . Oktober
1881 Theil II der II . Nachtrag erschienen, wovon den be-
theiligtcn Dienststellen die benöthigten Eremplare k. H.
zugegangen sind -

Nr . 26430 . L . Mit Wirkung vom 10 . Mai d . I .
werden für den Transport von Wolle (Ausnahmetarif 3)
zwischen der Elsäßischen Station Erstem und Wien (Elisa¬
bethbahn) sowie Budapest (Oesterreich . Staatsbahn) und
Budapest Donauufer -Frachtenbahnhof (Ungar . Staatsbahn )
directe Frachtsätze cingesührt; dieselben betragen 5 37 LP
bczw . 7 38 N und 7 „A. 55 LP pro 100 kß und sind
auf Seite 58 des Theils II Tarishest Nr. 10 bezw . auf
Seite 88 des Tarifhefts Nr . 11 des Ocsterreichisch - Unga¬
risch-Süddeutschen Verbands handschriftlich nachzutragen.

Nr . 26815 . L . In der mit Verfügung vom 26 . Februar
l. I . Nr . 11042 . 8 . Verordnungs -Blatt Nr . 11 zur Ein¬
führung gelangten 2 . Auflage des vom 15. Oktober 1881
ab giltigen AusnahmetarisS für die Beförderung von Ge¬
treide , Mehl rc . ab Basel Bad . Bahn trunsit nach der
Central- und Westfchwei ; mit Provenienz oder Bestimmung
Belgien und Holland ist auf Seite 5 bei Station Duoxert-

svlii die Entfernung von 129 km auf 126 km und der
Frachtsatz von 126 ots . auf 124 ots. handschriftlich abzu¬
ändern.

Mittheilung en.
Nr . 26653 . L . Am 1 . Juni l . I . wird die durch¬

gehende Linie der Gotthardbahn von Luzern bis nach
Chiasso für den gesammten Personen - und Güterverkehr
eröffnet .

Nr . 26768 . O .v . Am 1 . Mai l . I . ist das Eisen¬
bahnunternehmen der Thüringischen Eisenbahngesellschaft in
Erfurt, der Berlin-Görlitzer Eisenbahngesellschaft in Berlin ,
der Cottbus -Großenhainer Eisenbahngesellschaft in Cottbus
und der Märkisch -Posener Eisenbahngesellschaft in Guben
in das Eigenthum des Preußischen Staates übergegangen.

Zur Verwaltung der Thüringischen und der Berlin-
Görlitzer Eisenbahn sind Behörden eingesetzt , welche die
Bezeichnung tragen :

„ Königliche Eisenbahndirection zu Erfurt" bezw . König¬
liche Directivn der Berlin - Görlitzer Eisenbahn zu
Berlin" .

Das Cottbus - Großenhainer Eisenbahnunternehmen ein¬
schließlich der zu dem Oberlausiher Eisenbahnuntcruehmcn
gehörenden Strecke Ruhland (- Elsterbrücke ) -Lauchhammer
sowie daS Märkisch - Posener Eisenbahiiunternehmen sind
mit den von der Königlichen Eisenbahndirection zu Berlin
verwalteten Strecken unter dieser Behörde zu einer gemein¬
samen Verwaltung vereinigt und zwei weitere, mit den
gleiche» Befugnissen wie die übrigen ausgestattete Betriebs¬
ämter in Cottbus (für die Cottbus -Großenhainer ) und in
Guben (für die Märkisch -Posener Eisenbahn) errichtet und
der Königlichen Eisenbahndirection zu Berlin unterstellt
worden.

Mit dem gleichen Zeitpunkt scheiden die Verwaltungen
der CottbuS-Großenhainer und der Märkisch - Posener Eisen¬
bahn als selbstständige Mitglieder aus dem Verein Deutscher
Eiscnbahnverwaltungen aus und geht die Vereins -Mitglied¬
schaft von der Directivn der Berlin-Görlitzer Eisenbahnge-
sellschaft und der Directivn der Thüringischen Eisenbahn-
gesellschast auf die „ Königliche Directivn der Berlin- Görlitzer
Eisenbahn" bezw . auf die „ Königliche Eisenbahndirection
zu Erfurt " über.
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